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Vernehmlassungsantwort 

 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 

sehr geehrte Damen und Herren 

 

Im Zusammenhang mit der im Titel vermerkten Vernehmlassung haben Sie die GRÜNEN zur 

Stellungnahme eingeladen. Wir danken Ihnen für die Einladung und äussern uns wie folgt.  

 

Mit der vorgeschlagenen Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlas-

senenversicherung bezweckt der Bundesrat einem Urteil des Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte (EGMR) Folge zu leisten, welches eine Ungleichbehandlung von Männern 

und Frauen bei der Hinterlassenenrente festgestellt hat. Es ist für die GRÜNEN selbstver-

ständlich, dass diese Ungleichbehandlung zu beheben ist; aus inhaltlichen Gründen, aber 

auch weil die Schweiz dazu verpflichtet ist, die Europäische Menschenrechtskonvention ge-

mäss der Rechtsprechung des EGMR umzusetzen. 

 

Den vom Bundesrat vorgeschlagenen Weg lehnen die GRÜNEN jedoch ab, denn damit wer-

den die Alters- respektive Hinterlassenenleistungen bestimmter Kategorien von Frauen ver-

schlechtert beziehungsweise ganz aufgehoben. Die GRÜNEN bieten dafür keine Hand, so-

lange die gesellschaftliche und wirtschaftliche Gleichstellung von Frauen nicht erreicht ist, 

zumal die Geschlechterunterschiede bei den Altersleistungen besonders stossen sind. Die 
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GRÜNEN erinnern den Bundesrat daran, dass Frauen noch immer einen Drittel tiefere Ren-

ten erhalten als Männer – in kaum einem anderen europäischen Land ist der Gender Pen-

sion Gap so gross wie in der Schweiz.1 Der Vorschlag des Bundesrates nährt entsprechend 

den Verdacht, dass es ihm nicht um die Behebung von geschlechterspezifischen Ungleich-

heiten geht, sondern darum die (gebundenen) Ausgaben des Bundes für die AHV zu senken.  

 

Für die GRÜNEN steht eine andere, sozialverträgliche, Lösung im Vordergrund, um die ge-

schlechterspezifische Ungleichbehandlung bei den Hinterlassenenrenten zu beheben: Die 

Angleichung der Witwerrenten an die Witwenrenten. Die GRÜNEN fordern den Bundesrat 

dazu auf, die Vorlage entsprechend anzupassen. 

 

Eventualantrag 

Sollte der Bundesrat dennoch an seinem Vorschlag festhalten, so müssten die damit erziel-

ten Einsparungen in vollem Umfang zur Finanzierung von Lücken im Rentensystem oder zur 

Finanzierung der dreizehnten AHV-Rente (via entsprechend erhöhtem Bundesbeitrag) ver-

wendet werden. Weiter müssten in diesem Fall die Übergangsregelungen sozial verträglicher 

ausgestaltet werden, namentlich durch i) eine Verlängerung der Übergangsrenten und eine 

Ausdehnung des Anspruchs auch auf nicht verheiratete Personen sowie ii) durch eine Sen-

kung der Altersgrenze bei der Härtefallregelung und eine Ausdehnung des Anspruchs im Be-

darfsfall auch auf verwitwete Personen, deren Kinder über 25 Jahre alt sind. 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für Fragen stehen wir gerne 

zur Verfügung. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Balthasar Glättli     Raphael Noser 

Präsident      Fachsekretär 

 
1 Bundesamt für Statistik (2023): «Pension Gap». 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/gleichstellung-frau-mann/einkommen/pension-gap.html#:~:text=Die%20durchschnittliche%20j%C3%A4hrliche%20Gesamtrente%20der,sich%20dieser%20Wert%20kaum%20ver%C3%A4ndert.

